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1 Allgemeines   –   Geltungsbe- 
reich 

 
1.1 Diese Allgemeinen Ein- 
kaufsbedingungen gelten ausschließ- 
lich; entgegenstehende oder von die- 
sen Einkaufsbedingungen abweichen- 
de Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Lieferanten erkennt GEPPERT 
nicht an, es sei denn, GEPPERT hätte 
ausdrücklich deren Geltung zuge- 
stimmt. Diese Einkaufsbedingungen 
gelten auch dann, wenn GEPPERT in 
Kenntnis entgegenstehender oder von 
diesen Einkaufsbedingungen abwei- 
chender Allgemeiner Geschäftsbedin- 
gungen des Lieferanten dessen Liefe- 
rung vorbehaltlos annimmt. 

 
1.2 Im Einzelfall getroffene, indivi- 
duelle Vereinbarungen mit dem Liefe- 
ranten (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben 
Vorrang vor diesen Allgemeinen Ein- 
kaufsbedingungen. Für den Inhalt 
derartiger Vereinbarungen ist ein 
schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftli- 
che Bestätigung durch GEPPERT 
maßgebend. 

 
1.3 Diese Allgemeinen Einkaufsbe- 
dingungen gelten nur gegenüber Un- 
ternehmern. Unternehmer im Sinne 
dieser Geschäftsbedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen 
oder rechtsfähige Personengesell- 
schaften, die in Ausübung einer ge- 
werblichen oder selbständigen berufli- 
chen Tätigkeit handeln (§ 14 BGB). 

 
2 Vertragsschluss 

 
2.1 GEPPERTs Aufforderung an den 
Lieferanten, ein Angebot abzugeben, 
ist selbst keine verbindliche Bestel- 
lung, sondern unverbindlich und frei- 
bleibend. 

 
2.2 Die Bestellung durch GEPPERT 
gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe 
oder Bestätigung als verbindlich. 

 
2.3 Der Lieferant ist gehalten, GEP- 
PERTs Bestellung innerhalb einer 
Frist von einer Woche schriftlich zu 
bestätigen oder durch Versendung der 
Ware vorbehaltlos auszuführen (An- 
nahme). 

 
Eine verspätete Annahme gilt als 
neues Angebot und bedarf der An- 
nahme durch GEPPERT. 

 
2.4 An Katalogen, technischen Do- 
kumentationen (z.B. Zeichnungen, 
Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen) oder 
sonstigen Unterlagen – auch in elekt- 
ronischer Form – behält sich GEP- 
PERT ihre Eigentums- und Urheber- 
rechte  vor;  sie  dürfen  Dritten  ohne 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
durch GEPPERT nicht zugänglich 
gemacht werden. Sie sind ausschließ- 
lich für die Fertigung auf Grund der 
Bestellung von GEPPERT zu verwen- 
den; nach Abwicklung der Bestellung 
sind sie GEPPERT unaufgefordert 
zurückzugeben. 

 
3 Lieferzeit und Verzug 

 
 

3.1 Der in der Bestellung angege- 
bene Liefertermin bzw. Lieferzeitraum 
ist bindend. 

 
3.2 Der Lieferant ist verpflichtet, 
GEPPERT unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, 
aus denen sich ergibt, dass der ver- 
traglich vereinbarte Liefertermin nicht 
eingehalten werden kann. 

 
3.3 3.3 Bei nicht abgesprochener 

Überschreitung des vereinbarten 
Liefertermins durch den Lieferanten 
behalten wir uns vor, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 3% des 
Netto-Warenwerts der verspätet 
gelieferten Positionen geltend zu 
machen. Die Geldendmachung der 
Vertragsstrafe erfolgt unabhängig vom 
Nachweis eines konkreten Schadens 
und berührt nicht das Recht auf 
weitergehende 
Schadenersatzansprüche. Die 
Vertragsstrafe wird automatisch vom 
Rechnungsbetrag abgezogen, sofern 
keine anderslautende schriftliche 
Vereinbarung getroffen wurde. 

 
4 Preise   –   Zahlungsbedingun- 

gen 

 
4.1. Der in der Bestellung ausgewie- 
sene Preis ist bindend. Alle Preise 
verstehen sich einschließlich gesetzli- 
cher Umsatzsteuer, wenn diese nicht 
gesondert ausgewiesen ist. 

 
4.2 Sofern im Einzelfall nichts ande- 
res vereinbart ist, schließt der Preis 
alle Leistungen und Nebenleistungen 
des Lieferanten ein, die eine Lieferung 
DDP „Lieferadresse“ (Incoterms 2010) 
beinhaltet, einschließlich Verpackung. 
Die Verpackung hat der Lieferant auf 
GEPPPERTs Verlangen zurückzu- 
nehmen. Ist keine Lieferadresse an- 
gegeben und nichts anderes verein- 
bart, so hat die Lieferung an den Ge- 
schäftssitz von GEPPERT in Erzhau- 
sen, Deutschland, zu erfolgen. 

 
4.3 Der vereinbarte  Kaufpreis 
ist innerhalb von 60 Tagen ab voll- 
ständiger Lieferung und Leistung (ein- 
schließlich einer ggf. vereinbarten 
Abnahme) sowie Zugang einer ord- 
nungsgemäßen Rechnung zur Zah- 
lung n e t t o  fällig. Bezahlt 
GEPPERT den Kaufpreis innerhalb 

von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung 
und Rechnungserhalt,  gewährt   der   
Lieferant 3  % Skonto, bei Zahlung 
innerhalb von 30 Tagen 1 , 5 %  
S k o n t o .  

 
(1) Eine ordnungsgemäße 
Rechnung liegt nur vor, wenndie 
Rechnung die Angaben nach 
§ 14 Abs. 4 des deutschen Umsatz- 
steuergesetzes (UStG) beinhaltet, 
(2) nach den Vorgaben in der Bestel- 
lung die dort ausgewiesene Bestell- 
nummer, Projektnummer und den 
Sachbearbeiter angibt sowie 

 
(3) die IBAN des Lieferanten beinhal- 
tet. 

 
Alle Rechnungen sind elektronisch 
per E-Mail einzureichen. 

 
Für alle wegen Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung entstehenden Folgen ist 
der Lieferant verantwortlich, soweit er 
nicht nachweist, dass er diese nicht zu 
vertreten hat. 

 
4.4 GEPPERT schuldet keine Fäl- 
ligkeitszinsen. Der Verzugszins be- 
trägt jährlich 5 Prozentpunkte über 
dem jeweiligen Basiszinssatz. Für den 
Eintritt des Verzugs gelten die gesetz- 
lichen Vorschriften, wobei in jedem 
Fall eine schriftliche Mahnung durch 
den Lieferanten erforderlich ist. 

 
4.5 Aufrechnungs- und  Zurückbe- 
haltungsrechte stehen GEPPERT in 
gesetzlichem Umfang zu. 

 
5 Leistung – Lieferung - Liefer- 

dokumente - Gefahrenüber- 
gang 

 
5.1 Der Lieferant ist ohne GEPPERTs 
vorherige schriftliche Zustimmung 
nicht berechtigt, die von ihm geschul- 
dete Leistung durch Dritte (z.B. Sub- 
unternehmer) erbringen zu  lassen. 
Der Lieferant trägt das Beschaffungs- 
risiko für seine Leistungen, wenn nicht 
im Einzelfall etwas anderes vereinbart 
ist. 

 
5.2 Die Lieferung erfolgt DDP „Lie- 
feradresse“ (Incoterms 2010) an den 
in der Bestellung angegebenen Ort. Ist 
eine Lieferadresse nicht angegeben 
und nichts anderes vereinbart, so hat 
die Lieferung an den Geschäftssitz 
von GEPPERT in Erzhausen, 
Deutschland, zu erfolgen. Der jeweili- 
ge Lieferort ist auch der Erfüllungsort 
(Bringschuld). 

 
5.3 Der Lieferant ist verpflichtet, auf 
allen Versandpapieren und Liefer- 
scheinen GEPPERTs Bestellnummer, 
Projektnummer und Sachbearbeiter 
anzugeben; unterlässt er dies, so sind 
Verzögerungen in der Bearbeitung 
nicht von GEPPERT zu vertreten. 
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5.4 Die Gefahr des zufälligen 
Un- tergangs   und   der   
zufälligen   Verschlechterung der 
Sache geht mit Übergabe am 
Erfüllungsort auf GEPPERT 
über. Soweit eine Abnah- me 
vereinbart ist, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten bei einer 
Abnahme die gesetzlichen 
Vorschriften des Werk- 
vertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Annahme 
steht es gleich, wenn 
GEPPERT sich im An- 
nahmeverzug befindet. 

 
6 Rechtseinräumung 

 
6.1 Der Lieferant räumt GEPPERT an 
der Leistung und an Arbeitsergebnis- 
sen, die anlässlich des Auftrages 
entstanden sind, im Zeitpunkt ihrer 
Entstehung das räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränkte, ausschließli- 
che und unwiderrufliche Recht an 
sämtlichen bekannten und unbekann- 
ten Nutzungsarten ein. Insbesondere 
ist GEPPERT ohne Einschränkung 
berechtigt, die Leistung und Arbeitser- 
gebnisse zu vervielfältigen, zu bear- 
beiten, in andere Darstellungsformen 
zu übertragen und auf sonstige Art 
und Weise zu verändern, fortzusetzen 
und zu ergänzen, in unveränderter 
und veränderter Form zu verbreiten, 
öffentlich wiederzugeben, Unterlizen- 
zen zu vergeben sowie alle Nutzungs- 
rechte entgeltlich und unentgeltlich zu 
übertragen. 

 
6.2 Soweit Leistungen oder Arbeitser- 
gebnisse entstehen, die durch ge- 
werbliche Schutzrechte geschützt 
werden können, ist der Lieferant ver- 
pflichtet, dies GEPPERT unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. GEPPERT 
steht es frei, diese Schutzrechte auf 
ihren Namen eintragen zu lassen. Der 
Lieferant wird GEPPERT hierbei um- 
fassend unterstützen, insbesondere 
ihm unverzüglich die hierfür benötig- 
ten Informationen überlassen sowie 
alle erforderlichen Erklärungen abge- 
ben und Maßnahmen ergreifen. Dem 
Lieferant ist es untersagt, eine ent- 
sprechende Eintragung auf seinen 
Namen oder den eines Dritten durch- 
zuführen oder Dritte direkt oder indi- 
rekt dabei zu unterstützen. 

 
7 Mängeluntersuchung  –  Män- 

gelhaftung 
 

7.1 Für GEPPERTs Rechte bei Sach- 
und Rechtsmängeln einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie 
unsachgemäßer Montage, mangelhaf- 
ter Montage-, Betriebs- oder Bedie- 
nungsanleitung und bei sonstigen 
Pflichtverletzungen durch den Liefe- 
ranten gelten die gesetzlichen Vor- 
schriften, soweit nachfolgend nichts 

anderes bestimmt ist. Nach den 
gesetzlichen Vorschrif- ten haftet der 
Lieferant insbesondere dafür, dass 
die Leistung bei Gefahr- übergang 
auf GEPPERT die verein- barte 
Beschaffenheit hat. Als Verein- 
barung über die Beschaffenheit gelten 
jedenfalls diejenigen Produktbeschrei- 
bungen, die insbesondere durch Be- 
zeichnung oder Bezugnahme in der 
Bestellung Gegenstand des jeweiligen 
Vertrages sind oder in gleicher Weise 
wie diese Allgemeinen Einkaufsbedin- 
gungen in den Vertrag einbezogen 
wurden. Es macht dabei keinen Un- 
terschied, ob die Produktbeschreibung 
vom Lieferanten oder vom Hersteller 
stammt. 

 
7.2 Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 
BGB stehen GEPPERT Mängelan- 
sprüche uneingeschränkt auch dann 
zu, wenn GEPPERT der Mangel bei 
Vertragsschluss infolge grober Fahr- 
lässigkeit unbekannt geblieben ist. 

 
7.3 Für die kaufmännischen Untersu- 
chungs- und Rügepflicht gelten die 
gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 
HGB), mit folgender Maßgabe: GEP- 
PERTs Untersuchungspflicht be- 
schränkt sich auf Mängel, die bei der 
Wareneingangskontrolle unter äußer- 
licher Begutachtung einschließlich der 
Lieferpapiere sowie bei GEPPERTs 
Qualitätskontrolle im Stichprobenver- 
fahren offen zu Tage treten (z.B. 
Transportbeschädigungen, Falsch- 
und Minderlieferung). Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, besteht keine 
Untersuchungspflicht. Im Übrigen 
kommt es darauf an, inwieweit eine 
Untersuchung unter Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang 
tunlich ist. 

 
7.4 Die zum Zwecke der Prüfung und 
Nachbesserung vom Lieferanten auf- 
gewendeten Kosten (einschließlich 
eventueller Ausbau- und Ein- 
baukosten) trägt dieser auch dann, 
wenn sich herausstellt, dass tatsäch- 
lich  kein  Mangel  vorlag. 
GEPPERTs Schadensersatzhaftung 
bei unberechtigtem Mängelbeseiti- 
gungsverlangen bleibt unberührt; 
insoweit haftet GEPPPERT jedoch 
nur, wenn GEPPERT erkannt oder 
grob fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
kein Mangel vorlag. 

 
7.5 Kommt der Lieferant seiner Ver- 
pflichtung zur Nacherfüllung – nach 
GEPPERTs Wahl durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb 
einer von GEPPERT gesetzten, an- 
gemessenen Frist nicht nach, so kann 
GEPPERT den Mangel selbst beseiti- 
gen und vom Lieferanten Ersatz der 
hierfür  erforderlichen  Aufwendungen 

bzw. einen entsprechenden Vor- 
schuss verlangen. Ist die Nacherfül- 
lung durch den Lieferanten fehlge- 
schlagen oder für GEPPERT unzu- 
mutbar (z.B. wegen besonderer Dring- 
lichkeit, Gefährdung der Betriebssi- 
cherheit oder drohendem Eintritt un- 
verhältnismäßiger Schäden) bedarf es 
keiner Fristsetzung; von derartigen 
Umständen wird GEPPERT den Liefe- 
ranten unverzüglich unterrichten. 

 
7.6 Im Übrigen ist GEPPERT bei ei- 
nem Sach- oder Rechtsmangel nach 
den gesetzlichen Vorschriften zur 
Minderung des Preises oder zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Au- 
ßerdem hat GEPPERT nach den ge- 
setzlichen Vorschriften Anspruch auf 
Schadens- und Aufwendungsersatz. 

 
8 Produzentenhaftung – Frei- 

stellung – Haftpflichtversiche- 
rungsschutz 

 
8.1 Soweit der Lieferant für einen 
Produktschaden verantwortlich ist, ist 
er verpflichtet, GEPPERT insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und 
er im Außenverhältnis selbst haftet. 

 
8.2 Im Rahmen seiner Haftung für 
Schadensfälle im Sinn von Ziffer 7.1 
ist der Lieferant auch verpflichtet, 
etwaige Aufwendungen gemäß §§ 
683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 
840, 426 BGB zu erstatten, die sich 
aus einer Inanspruchnahme durch 
Dritte einschließlich einer von 
GEPPERT durchgeführten Rückrufak- 
tion ergeben. Über Inhalt und Umfang 
der durchzuführenden Rückrufmaß- 
nahmen wird GEPPERT den Lieferan- 
ten – soweit möglich und zumutbar – 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Unberührt 
bleiben sonstige gesetzliche Ansprü- 
che. 

 
8.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine 
Produkthaftpflicht-Versicherung mit 
einer Deckungssumme von 10 Mio. 
Euro pro Personenscha- 
den/Sachschaden – pauschal – zu 
unterhalten. Stehen GEPPERT wei- 
tergehende Schadensersatzansprü- 
che zu, so bleiben diese unberührt. 

 
9 Rechte Dritter an der Liefe- 

rung 

 
9.1 Der Lieferant steht dafür ein, dass 
im Zusammenhang mit seiner Liefe- 
rung keine Rechte Dritter verletzt 
werden. 



Allgemeine Einkaufsbedingungen der 
GEPPERT Rührtechnik GmbH 

GEPPERT EB. Stand 01/2026 3 

 

 

 
 

9.2 Wird GEPPERT von einem Dritten 
deshalb in Anspruch genommen, so 
ist der Lieferant verpflichtet, 
GEPPERT auf erstes Anfordern von 
diesen Ansprüchen freizustellen; 
GEPPERT ist berechtigt, mit dem 
Dritten – ohne Zustimmung des Liefe- 
ranten – irgendwelche Vereinbarun- 
gen zu treffen, insbesondere einen 
Vergleich abzuschließen. 

 
9.3 Die Freistellungspflicht des Liefe- 
ranten bezieht sich auf alle Aufwen- 
dungen, die GEPPERT aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruch- 
nahme durch einen Dritten notwendi- 
gerweise erwachsen. 

 
10 Eigentumsvorbehalt - Beistel- 

lung von Materialien - Ge- 
heimhaltung 

 
10.1 Eine Verarbeitung, Vermi- 
schung oder Verbindung (Weiterver- 
arbeitung) von durch GEPPERT bei- 
gestellte Materialien durch den Liefe- 
ranten wird für GEPPERT vorgenom- 
men. Das gleiche gilt bei Weiterverar- 
beitung der gelieferten Ware durch 
GEPPERT, so dass GEPPERT als 
Hersteller gilt und spätestens mit der 
Weiterverarbeitung nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Eigentum 
am Produkt erwirbt. 

 
10.2 An beigestellten Werkzeugen 
behält sich GEPPERT das Eigentum 
vor; der Lieferant ist verpflichtet, die 
Werkzeuge ausschließlich für die 
Herstellung der von GEPPERT be- 
stellten Leistung einzusetzen. Der 
Lieferant ist verpflichtet, GEPPERT 
gehörende Werkzeuge zum Neuwert 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden zu 
versichern. Gleichzeitig tritt der Liefe- 
rant GEPPERT schon jetzt alle Ent- 
schädigungsansprüche aus dieser 
Versicherung ab; GEPPERT nimmt 
die Abtretung hiermit an. Der Lieferant 
ist verpflichtet, an GEPPERTs Werk- 
zeugen etwa erforderliche Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten sowie alle 
Instandhaltungs- und Instandset- 
zungsarbeiten auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchzuführen. Etwaige 
Störfälle hat er GEPPERT sofort an- 
zuzeigen; unterlässt er dies schuld- 
haft, so bleiben Schadensersatzan- 
sprüche unberührt. 

 
10.3 Der Lieferant ist verpflichtet, alle 
erhaltenen Abbildungen, Zeichnun- 
gen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen und Informationen strikt 
geheimzuhalten. Dritten dürfen sie nur 
mit der ausdrücklichen Zustimmung 
von GEPPERT offengelegt werden. 
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt 
auch nach Abwicklung dieses Vertra- 
ges; sie erlischt, wenn und soweit das 

in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Fer- 
tigungswissen allgemein bekannt 
geworden ist. 

 
10.4 Die Übereignung der Ware an 
GEPPERT hat unbedingt und ohne 
Rücksicht auf die Zahlung des Preises 
zu erfolgen. Nimmt GEPPERT jedoch 
im Einzelfall ein durch die Kaufpreis- 
zahlung bedingtes Angebot des Liefe- 
ranten auf Übereignung an, erlischt 
der Eigentumsvorbehalt des Lieferan- 
ten spätestens mit Kaufpreiszahlung 
für die gelieferte Ware. GEPPERT 
bleibt im ordnungsgemäßen Ge- 
schäftsgang auch vor Kaufpreiszah- 
lung zur Weiterveräußerung der Ware 
unter Vorausabtretung der hieraus 
entstehenden Forderung ermächtigt. 
Ausgeschlossen sind damit jedenfalls 
alle sonstigen Formen des Eigen- 
tumsvorbehalts, insbesondere der 
erweiterte, der weitergeleitete und der 
auf die Weiterverarbeitung verlängerte 
Eigentumsvorbehalt. 

 
11 Verjährung 

 
11.1 Die wechselseitigen Ansprüche 
der Vertragsparteien verjähren nach 
den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist. 

 
11.2 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 
3 BGB beträgt die allgemeine Verjäh- 
rungsfrist für Mängelansprüche 3 
Jahre ab Gefahrübergang. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt 
die Verjährung mit der Abnahme. Die 
3-jährige Verjährungsfrist gilt entspre- 
chend auch für Ansprüche aus 
Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche 
Verjährungsfrist für dingliche Heraus- 
gabeansprüche Dritter (§ 438 Abs 1 
Nr 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprü- 
che aus Rechtsmängeln verjähren 
darüber hinaus in keinem Fall, solan- 
ge der Dritte das Recht – insbesonde- 
re mangels Verjährung – noch gegen 
uns geltend machen kann. 

 
11.3 Die Verjährungsfristen des 
Kaufrechts einschließlich vorstehen- 
der Verlängerung gelten – im gesetzli- 
chen Umfang – für alle vertraglichen 
Mängelansprüche. Soweit GEPPERT 
wegen eines Mangels auch außerver- 
tragliche Schadensersatzansprüche 
zustehen, gilt hierfür die regelmäßige 
gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 
BGB), wenn nicht die Anwendung der 
Verjährungsfristen des Kaufrechts im 
Einzelfall zu einer längeren Verjäh- 
rungsfrist führt. 

12 Rechtswahl - Gerichtsstand 

 
12.1 Für diese Allgemeinen Ein- 
kaufsbedingungen und alle Rechtsbe- 
ziehungen zwischen GEPPERT und 
dem Lieferanten gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss internationalen Einheits- 
rechts, insbesondere des UN- 
Kaufrechts. Voraussetzungen und 
Wirkungen des Eigentumsvorbehalts 
unterliegen dem Recht am jeweiligen 
Lageort der Sache, soweit danach die 
getroffene Rechtswahl zugunsten des 
deutschen Rechts unzulässig oder 
unwirksam ist. 

 
12.2 Ist der Lieferant Kaufmann i.S.d 
Handelsgesetzbuchs, juristische Per- 
son des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermö- 
gen, ist ausschließlicher – auch inter- 
nationaler – Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis ergeben- 
den Streitigkeiten der Geschäftssitz 
von GEPPERT Geschäftssitz in Erz- 
hausen, Deutschland. GEPPERT ist 
jedoch auch berechtigt, Klage am 
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung 
oder am Sitz des Lieferanten zu erhe- 
ben. 

 
13 Sonstiges 

 
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingun- 
gen wurden in den Sprachen Deutsch 
und Englisch ausgefertigt. Für den Fall 
von inhaltlichen Abweichungen der 
englischen von der deutschen Fas- 
sung, hat die deutsche Fassung Vor- 
rang. 


